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Stadt Sundern 
Der Bürgermeister

1. Bilanz zum

31.12.2015 und 31.12.2016
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31.12.2015 31.12.2016
1.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 128.043,00 131.603,00
1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 10.278.336,73 10.175.610,94
1.2.1.2 Ackerland 374.286,68 374.286,68
1.2.1.3 Wald, Forsten 11.563.629,30 11.563.564,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.916.077,11 2.916.077,11

Summe 25.132.329,82 25.029.539,03
1.2.2

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 3.553.453,29 3.398.055,29
1.2.2.2 Schulen 33.103.461,00 32.255.196,00
1.2.2.3 Wohnbauten 614.013,00 587.213,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 27.451.656,72 26.665.175,72

Summe 64.722.584,01 62.905.640,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 16.540.462,77 16.630.992,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.867.865,00 2.808.828,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung + Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 9.934,00 9.610,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen 67.654.002,04 65.212.913,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.218.376,00 1.246.349,00

Summe 88.290.639,81 85.908.693,41
1.2.4. 1.705.459,00 1.617.056,00
1.2.5. Kulturdenkmäler, Kunstgegenstände 27.666,33 27.666,33
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.377.288,07 2.921.961,58
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.233.500,59 2.188.917,79
1.2.8. Geleistete Anzahlungen/ Anlagen im Bau 610.312,91 895.455,65

1.3
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.693.001,00 1.693.000,00
1.3.2. Beteiligungen 330.970,82 330.970,82
1.3.3. Sondervermögen 26.823.892,37 26.823.892,37
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens 277.257,84 379.477,10
1.3.5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
1.3.6. Ausleihungen an Beteiligungen 0,00 0,00
1.3.7. Ausleihungen an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen 129.305,37 116.676,46

2.
2.1

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 527.037,10 527.037,10
2.1.2. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1
2.2.1.1 Gebühren 215.481,46 124.520,59
2.2.1.2 Beiträge 17.985,09 13.197,15
2.2.1.3 Steuern 504.880,21 616.373,35
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 120.305,86 112.320,83
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.948.843,19 1.963.834,30

Summe 2.807.495,81 2.830.246,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 382.194,11 373.544,28
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 1.877,00 41.392,08
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 1.877,00 220.749,87

Summe 385.948,11 635.686,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 131.251,98 139.972,28

2.3 0,00 0,00
2.4 148.458,44 158.486,14

3. 684.394,60 627.411,61

219.166.836,98 215.889.389,13

Vorräte
Umlaufvermögen

Aktiva

Bauten auf fremden Grund und Boden

Anlagevermögen

Finanzanlagen

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (inkl. Grund und Boden)

Summe Aktiva

Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen

Aktive Rechnungsabgrenzung
Liquide Mittel
Wertpapiere des Umlaufvermögens
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31.12.2015 31.12.2016
1.

1.1. 42.796.317,48 40.462.957,74
0,00 0,00

1.2. 0,00 0,00
1.3. 0,00 0,00
1.4. -2.411.783,38 -1.133.958,88

40.384.534,10 39.328.998,86
2.

2.1. 51.391.627,48 50.393.470,46
2.2. 27.234.598,00 26.128.501,00
2.3. 0,00 150.006,92
2.4. 1.855.198,04 1.794.517,30

80.481.423,52 78.466.495,68
3.

3.1. 28.096.684,00 28.730.455,00
3.2. 0,00 0,00
3.3. 646.190,02 501.692,21
3.4. 1.645.633,44 2.206.635,50

30.388.507,46 31.438.782,71
4.

4.1. 0,00 0,00
4.2.

4.2.1. von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2. von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3. von Sondervermögen 0,00 0,00
4.2.4. vom öffentlichen Bereich 11.207.190,13 10.383.357,00
4.2.5. vom privaten Kreditmarkt 15.683.879,80 14.536.453,87

4.3. 32.150.000,00 30.950.000,00
4.4. 0,00 0,00
4.5. 924.539,50 628.621,58
4.6. 47.319,05 53.108,56
4.7. 3.447.647,68 5.049.218,27
4.8. 952.993,72 1.584.629,13

64.413.569,88 63.185.388,41
5. 3.498.802,02 3.469.723,47

219.166.836,98 215.889.389,13

Passiva

Davon Deckungsrücklage

Ausgleichsrücklage 
Sonderrücklage

Eigenkapital
Allgemeine Rücklage

für den Gebührenausgleich
Sonstige Sonderposten
Summe

Summe

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Sonstige Verbindlichkeiten

Summe Passiva

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Summe

für Zuwendungen
für Beiträge

Sonderposten

Rückstellungen

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Erhaltene Anzahlungen

Pensionsrückstellungen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten

Instandhaltungsrückstellungen
Sonstige Rückstellungen

Anleihen

Passive Rechnungsabgrenzung
Summe 
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Stadt Sundern 
Der Bürgermeister

2. Ergebnis- und Finanzrechnung

zum 31.12.201
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Stadt Sundern
Ergebnisrechnung 2016

Ergebnisrechnung 
in €

Jahresergebnis 
Vorjahr

Fortgeschriebener 
Planansatz

Ist-Ergebnis 
des

Haushaltsjahres

Vergleich
Plan / Ist

2015 2016 2016 2016

1   Steuern und Ähnliche Abgaben 37.702.777,55 36.783.000,00 39.328.721,11 2.545.721,11

2   Zuwendungen  und allgemeine Umlagen 9.371.984,08 7.388.560,00 7.480.639,29 92.079,29

3   Sonstige Transfererträge 391.937,47 485.100,00 679.285,24 194.185,24

4   Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 3.381.218,92 3.075.100,00 3.347.552,40 272.452,40

5   Privat-rechtliche Leistungsentg. 738.676,00 774.500,00 706.498,70 -68.001,30

6   Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.536.615,43 12.867.950,00 6.190.566,33 -6.677.383,67

7   Sonstige ordentliche Erträge 914.307,87 1.588.200,00 1.854.094,89 265.894,89

8   Aktivierte Eigenleistungen 22.416,53 10.000,00 33.311,71 23.311,71

9   Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Ordentliche Erträge 56.059.933,85 62.972.410,00 59.620.669,67 -3.351.740,33

11 Personalaufwendungen -14.400.803,64 -13.382.190,00 -14.866.301,45 -1.484.111,45

12 Versorgungsaufwendungen -1.937.214,15 -1.877.000,00 -1.110.576,29 766.423,71

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -6.277.668,35 -6.649.000,00 -6.463.368,59 185.631,41

14 Bilanzielle Abschreibungen -5.692.414,32 -5.439.200,00 -5.733.669,78 -294.469,78

15 Transferaufwendungen -25.310.145,05 -34.695.870,00 -28.933.802,54 5.762.067,46

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.689.864,92 -3.464.750,00 -3.906.875,82 -442.125,82

17 Ordentliche Aufwendungen -57.308.110,43 -65.508.010,00 -61.014.594,47 4.493.415,53
18 Ordentliches Ergebnis 
(Zeilen 10 und 17) -1.248.176,58 -2.535.600,00 -1.393.924,80 1.141.675,20

19 Finanzerträge 1.390.454,28 1.636.300,00 1.465.099,12 -171.200,88

20 Zinsen und sonstige Aufwendungen -2.098.057,58 -1.339.000,00 -1.205.133,20 133.866,80

21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -707.603,30 297.300,00 259.965,92 -37.334,08
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(Zeilen 18 und 21) -1.955.779,88 -2.238.300,00 -1.133.958,88 1.104.341,12

23 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis
 (Zeilen 22 und 25) -1.955.779,88 -2.238.300,00 -1.133.958,88 1.104.341,12

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1.047.364,45 0,00 -279.847,02 -279.847,02

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 -24.948,87 -24.948,87

29 Verrechnete Aufwendungen bei 
Vermögensgegenständen -1.881.992,87 0,00 226.372,25 226.372,25

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Verrechnungssaldo  
(Zeilen 27 bis 30) -834.628,42 0,00 -78.423,64 -78.423,64

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
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Stadt Sundern
Finanzrechnung 2016

Finanzrechnung
in €

Jahresergebnis 
Vorjahr

Fortgeschriebener 
Planansatz

Ist-Ergebnis 
des

Haushaltsjahres

Vergleich
Plan / Ist

2015 2016 2016 2016

1 Steuern und ähnliche Abgaben 37.741.507,11 36.783.000,00 39.273.388,77 2.490.388,77
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.130.017,00 5.521.660,00 5.654.600,90 132.940,90
3 Sonstige Transfereinzahlungen 725.533,95 485.100,00 415.760,32 -69.339,68
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.196.953,29 2.150.900,00 2.308.830,56 157.930,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 666.175,82 774.500,00 781.995,36 7.495,36
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.613.996,90 12.867.950,00 6.172.702,39 -6.695.247,61
7 Sonstige Einzahlungen 1.823.945,29 1.576.400,00 1.494.573,37 -81.826,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 1.400.714,89 1.636.300,00 1.235.045,80 -401.254,20
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 54.298.844,25 61.795.810,00 57.336.897,47 -4.458.912,53
10 Personalauszahlungen -13.149.977,93 -13.382.190,00 -13.489.912,78 -107.722,78
11 Versorgungsauszahlungen -1.327.178,72 -1.477.000,00 -1.256.295,21 220.704,79
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.328.201,84 -6.573.000,00 -6.855.218,15 -282.218,15
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.177.031,14 -4.319.600,00 -1.198.338,47 3.121.261,53
14 Transferauszahlungen -25.306.195,99 -34.695.870,00 -28.253.391,30 6.442.478,70
15 Sonstige Auszahlungen -3.736.357,52 -3.417.950,00 -3.715.438,79 -297.488,79
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -52.024.943,14 -63.865.610,00 -54.768.594,70 9.097.015,30

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.273.901,11 -2.069.800,00 2.568.302,77 4.638.102,77

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. 2.693.457,97 2.767.600,00 2.461.843,23 -305.756,77
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen 119.145,60 10.000,00 122.626,26 112.626,26
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen 9.451,17 1.800,00 34.612,28 32.812,28
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten 47.374,24 350.000,00 10.305,43 -339.694,57
22 Sonst. Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.869.428,98 3.129.400,00 2.629.387,20 -500.012,80
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken -18.006,37 -125.000,00 -50.454,45 74.545,55
25 Ausz. f. Baumaßnahmen -1.359.588,58 -2.877.752,53 -1.258.419,01 1.619.333,52
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen -567.933,64 -1.070.600,00 -861.079,02 209.520,98
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen -100.821,84 -111.000,00 -86.759,90 24.240,10
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit -2.046.350,43 -4.184.352,53 -2.256.712,38 1.927.640,15
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 823.078,55 -1.054.952,53 372.674,82 1.427.627,35

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 3.096.979,66 -3.124.752,53 2.940.977,59 6.065.730,12

33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen 780.480,28 1.300.000,00 0,00 -1.300.000,00
34 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung 63.200.000,00 0,00 62.600.000,00 62.600.000,00
35 Tilgung u. Gewährung von Darlehen -5.414.539,39 -2.074.100,00 -1.989.374,47 84.725,53
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. -62.000.000,00 0,00 -63.800.000,00 -63.800.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.434.059,11 -774.100,00 -3.189.374,47 -2.415.274,47
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 
Finanzmitteln -337.079,45 -3.898.852,53 -248.396,88 3.650.455,65

39 Anfangsbestand an Finanzmitteln 724.754,39 0,00 148.458,44 148.458,44
40 Änd. D. Best. a. fr. Finanzmitteln -239.216,50 0,00 258.424,58 258.424,58

41 = Liquide Mittel 148.458,44 -3.898.852,53 158.486,14 4.057.338,67
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3. Anhang

Stadt Sundern 
Der Bürgermeister

3. Anhang zum 31.12.2016
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3. Anhang

3.1 Allgemeines 

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW 
(GemHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss 
aufzustellen. Die Aufgaben eines Jahresabschlusses bestehen darin, das Ergebnis des abgelaufenen 
Haushaltsjahres darzustellen sowie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Durch den Jahresabschluss 
wird eine Beurteilung der wirtschaftlichen Lage einer Gemeinde möglich. Er dient der 
Rechenschaftsablegung, übernimmt Informationsfunktionen und soll zur Verbesserung der 
Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinde beitragen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht nach § 48 
GemHVO NRW beizufügen. 

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses handelt es sich um einen komplexen Prozess, der sich aus vielen 
verschiedenen Teilprozessen zusammensetzt. An seiner Erstellung sind unterschiedliche Fachbereiche bzw. 
Abteilungen und somit zahlreiche Mitarbeiter beteiligt. 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindehaushalts-
verordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt. 

3.2 Bilanzstruktur, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2016 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben 
sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. 

Bilanzstruktur 
Gemäß § 41 GemHVO gliedert sich die Bilanz wie folgt: 

Aktivseite 

Immaterielle Vermögensgegenstände 
Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer 
Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. 
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3. Anhang

Sachanlagevermögen 
Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, 
soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.  

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur 
geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte 
gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und 
Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch 
Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender 
Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine Inventur 
zu prüfen.  

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen 
Zweck dienen, sind gem. § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem 
gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden. 

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Stadt Sundern. 

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellun
werden im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. 

Finanzanlagen 
Zu den Finanzanlagen gehören u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen (Entwicklungsgesellschaft 
Sundern mbH, Sorpesee GmbH), Beteiligungen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis 
mbH, KDVZ Citkomm, Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Zweckverband Sparkasse Arnsberg Sundern; 
VHS Arnsberg-Sundern), Sondervermögen (Eigenbetrieb Stadtwerke), Wertpapiere des Anlagevermögens 
(Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse) und Ausleihungen. 
Die Bewertung von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erfolgt gem. § 55 Abs. 6 GemHVO 
NRW, die von Wertpapieren des Anlagevermögens gem. § 55 Abs. 7 GemHVO NRW. 

Bei den sonstigen Ausleihungen werden u.a. die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
bilanziert. Sie werden grundsätzlich zinslos gewährt. Auf eine Abzinsung der unverzinslichen Darlehen wird 
verzichtet, da sie mit einer Gegenleistungspflicht zur Schaffung von sozialem Wohnungsraum bzw. auch 
einem Belegungsrecht verbunden sind.  

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich auch zu Anschaffungskosten bilanziert. Für die Bewertung von 
Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip. 

Bei der Stadt Sundern bestehen im Bereich von z. B. Streusalz und Streugranulat nur geringe Vorräte. Diese 
werden als Festwert bilanziert. 

Forderungen 
Zu den Forderungen gehören die Forderungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus 
Transferleistungen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sowie privatrechtliche Forderungen. Alle 
Forderungen der Stadt Sundern wurden zum Nennwert bewertet.  

Ausfallrisiken sind hinsichtlich der Darstellung städtischer Forderungen in der Bilanz zu berücksichtigen. 
Dies erfolgt grundsätzlich durch Wertberichtigungen in Form von Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen.  

In der Eröffnungsbilanz sowie den Jahresabschlüssen 2008 und 2009 wurden hinsichtlich der 
Berücksichtigung von Ausfallrisiken Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Ab dem Jahresabschluss 2010 
erfolgt aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit die 
Wertberichtigung der Forderungen auf der Grundlage einer Altersstrukturanalyse. Forderungen, welche älter 
als ein Jahr sind, werden zu 50 % und Forderungen, welche älter als zwei Jahre sind, werden zu 100 % 
wertberichtigt. Forderungen, die die Stadt gegenüber Insolvenzfällen hat, werden im Vorfeld in voller Höhe 
bereinigt. 

Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel (sh. Punkt 3.8) zu entnehmen. 
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Aktive Rechnungsabgrenzung 
Hier sind Auszahlungen darzustellen, die vor dem Abschlussstichtag zu leisten sind, die jedoch Aufwand 
nach dem Abschlussstichtag darstellen. 

Passivseite 

Eigenkapital 
Im Eigenkapital werden die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage, Sonderrücklagen und der 
Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die zuletzt genannte Position ergibt sich aus 
dem Abschluss der Ergebnisrechnung, welche die im Haushaltsjahr entstandenen Aufwendungen und 
erzielten Erträge erfasst. 

Sonderposten 
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Investitionszuweisungen 
dar. Investive Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend 

Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst und als Ertrag verbucht. 

Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Beiträgen stellen die erhaltenen Beiträge für 
Investitionen dar, die ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend 
dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden. 

Rückstellungen 
Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse 
für Westfalen-Lippe angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im Gesetz des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements (NKF) des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) vorgesehenen Rechnungszinses von 
5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck. 

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die 
Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. 

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 36 Abs. 6 GemHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz 
oder Verordnung zugelassen sind. 

Verbindlichkeiten 
Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. 

Passive Rechnungsabgrenzung 
Hier sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen nachzuweisen, soweit sie Ertrag für eine 
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

3.3 Erläuterungen der einzelnen Positionen der Bilanz 

AKTIVSEITE 

Anlagevermögen 
Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel unter Punkt 3.7 

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen (z.B. interne Planungs- und Bauleitungskosten), 
die mit eigenen Arbeitskräften und Materialien erstellt werden und die nicht in der Periode ihrer Erstellung 
verbraucht werden, sondern mehrere Perioden genutzt werden können.  

Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung des entsprechenden 
Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Bei der Stadt Sundern werden im Jahresabschluss 2016 in 
folgenden Bereichen aktivierte Eigenleistungen verbucht: 

- Neubau Parkplatz an der K28, Amecke,
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- Buswendeanlage Hövel,
- Gehweg Am Kurplatz, Langscheid
- Neubau Stützmauer Enkhausen,
- Neubau Brücke Henninghauser Bach, Amecke
- Straßenbaumaßnahme Ortsdurchfahrt Stemel.

Bei den Finanzanlagen haben sich bei den Wertpapieren des Anlagevermögens Veränderungen im 
Vergleich zum Vorjahr ergeben, indem sich die Höhe des Versorgungsfonds durch die Zuführung von zwei 
Abfindungen gem. dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages (Dienstherrenwechsel von zwei Beamten 

ergeben sich Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr, indem sich die Höhe der Wohnungsbau-
förderdarlehen entsprechend der Tilgungsbeträge der Darlehensnehmer verringert hat.  

Umlaufvermögen 
Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel unter Punkt 3.8 dargestellt. 

Durch das NKFWG wurde u.a. § 41 Abs. 3 Ziff. 2.2 GemHVO NRW geändert. Die Mindestanforderung an die 
Gliederungstiefe bei der Darstellung der Forderungen in der Bilanz wurde auf drei Bereiche reduziert. Da es 
sich lediglich um eine Mindestanforderung handelt, ist die bisher angewandte Gliederungstiefe auch 
weiterhin zulässig. Im Interesse einer höheren Aussagekraft bleibt die bisherige Struktur der 
Forderungsdarstellung in der Bilanz und im Forderungsspiegel bestehen.  

Die Summe aller Forderungen (ohne Sonstige Vermögensgegenstände) beträgt zum Bilanzstichtag 
3.465.932,45  

Aufgrund der fehlenden Rechtspersönlichkeit eines Eigenbetriebes ist für die bei den Stadtwerken tätigen 
Beamten die Stadt Sundern weiterhin Dienstherr.  

Zum 31.12.2016 sind wie bereits seit 2012 die Beamten der Stadtwerke unter den Pensionsrückstellungen 

der Rückstellung ist bereits bei den Stadtwerken erfolgt, so dass hier lediglich eine Forderung in gleicher 
Höhe eingestellt worden ist. 

Liquide Mittel 
Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld ausgewiesen. Wie die 
Ergebnisrechnung die Aufwendungen und Erträge eines Jahres darstellt, erfasst die Finanzrechnung 
dementsprechend die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen. Der Saldo aus der Finanzrechnung bildet die 
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.  

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2016 in der Finanzrechnung wurde an den Endbestand der 
liquiden Mittel laut Bilanz zum 31.12.2015 angepasst. 

Aktive Rechnungsabgrenzung 
Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist zum 31.12.2016 ein Gesamtbetrag in Höhe von 

2017, dem Versorgungskassenbeitrag Januar 2017, Asylleistungen Januar 2017 sowie den Zahlungen an 
Pflegeeltern und Kinderheime zusammen. 

31.12.2016 31.12.2015
Bilanz    
2.4 Liquide Mittel 158.486,14 148.458,44
Finanzrechnung     
Zeile 41 - Liquide Mittel 158.486,14 148.458,44
Umsatzsaldo Vorschuss 0,00 0,00
Umsatzsaldo Verwahr 0,00 0,00
Bestand Finanzrechnung 158.486,14 148.458,44
Differenz Liquide Mittel - FR 0,00 0,00
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PASSIVSEITE 

Eigenkapital 
Unter Eigenkapital wird die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) 
verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge verringern das Eigenkapital. Das 
Eigenkapital gliedert sich in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und den 
Jahresüberschuss bzw. fehlbetrag. 

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung 
nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.  
Dabei wird seitens der Stadt Sundern die Auffassung vertreten, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen 
aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig davon, welche 
Gründe dahinterstehen. Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die 
Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein. 
Ziel der Regelung ist, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Geschäftstätigkeit zuzurechnen sind, 
keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben.  

Das Eigenkapital der Stadt Sundern hat sich im Jahr 2016 durch den sich aus der Ergebnisrechnung 
ergebenden Jahresfehlbetrag um  verringert sowie um weitere 79 T
verrechneten Aufwendungen und Erträgen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögens-
gegenständen ergeben, erhöht.  

Zum 31.12.2016 beträgt die Höhe des Eigenkapitals 39.328.998,96  

Sonderposten 
Die Höhe der Sonderposten  

aus Beiträgen beträgt c
ca. 150 T
aus. 

Rückstellungen 
Hinsichtlich detaillierter Informationen sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen wird 
auf den Rückstellungsspiegel unter Punkt 3.9.1 und 3.9.2 verwiesen. 

Pensions- und Beihilferückstellungen 
Bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurde im Haushaltsjahr 2016 eine Nettozuführung in 
Höhe von rd. 634 T
das Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Aus diesem Gutachten ergibt sich für 
das Jahr 2016 eine im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher ausfallende Zuführung zu den 
Pensionsrückstellungen.  

Zum 31.12.2016 sind die Beamten der Stadtwerke unter den Pensionsrückstellungen der städtischen Bilanz 

eingestellt worden. 

Sonstige Rückstellungen 
Die Sonstigen Rückstellungen erhöhen sich um rd. 561 T  

Folgende Tabelle liefert einen Überblick, welche Instandhaltungsmaßnahmen über Rückstellungen 
abgedeckt werden und wann diese Maßnahmen voraussichtlich umgesetzt werden. 
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Verbindlichkeiten 
Die Höhe der Verbindlichkeiten 
auch über die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, sind der Übersicht unter Punkt 3.10 zu entnehmen. 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und 
Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt si

erhaltenen Zuwendungen enthält, die zum Stichtag 31.12.2016 noch nicht zweckentsprechend verwendet 
wurden.  
Die Hö  

- beispielsweise 
Verbindlichkeiten die aufgrund des Cash-Poolings mit den Stadtwerken entstehen oder Verbindlichkeiten, 
die nicht aufgrund eines Warengeschäftes oder einem entgeltlichen Warenaustausch entstehen (Beihilfe, 
Reisekosten, Leistungen im Bereich Tages- und Vollzeitpflege etc.)- zusammengefasst. Zum 31.12.2016 
betragen sie 1.584.6  

Passive Rechnungsabgrenzung 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen im Wesentlichen die zeitliche Abgrenzung der 
Friedhofsgebühren. 

3.4 Erläuterungen Ergebnisrechnung 

Gemäß § 38 GemHVO NRW sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge 
und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Die Positionen der Ergebnisrechnung sind im 
Folgenden erläutert: 

BAB-
Zeile

Bezeichnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben 
Realsteuer: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Zweitwohnungssteuer
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Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer
Steuerähnliche Erträge: Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land

3 Sonstige Transfererträge 
Ersatz von sozialen Leistungen
Schuldendiensthilfen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
allgemeine Verwaltungsgebühren
Gebühren für Bauüberwachung
Genehmigungsgebühren
Benutzungsgebühren
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Erträge aus Holzverkäufen
Mieten und Pachten

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Personal- und Verwaltungskostenerstattungen
Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verwaltungskostenerstattungen der städt. Gesellschaften

7 Sonstige ordentliche Erträge 
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Zinsen und Säumniszuschläge

8 Aktivierte Eigenleistungen 
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (z.B. Geräte für Spielplätze)

9 Bestandsveränderungen 
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen (Inventurdifferenzen)

10 Ordentliche Erträge 
11 Personalaufwendungen 

Bezüge der Beamten
Vergütung der tariflich Beschäftigten
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-und
Beihilferückstellungen)

12 Versorgungsaufwendungen 
Versorgungsbezüge
Beihilfeaufwendungen
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Unterhaltung des Vermögens
Bewirtschaftungsaufwand Grundstücke, Gebäude etc.
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel)
Straßenreinigung und Winterdienst

14 Bilanzielle Abschreibungen 
Nutzungsbedingte Wertminderung des gemeindlichen Vermögens (planmäßige und
außerplanmäßige Abschreibungen)

15 Transferaufwendungen 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Sozialtransferaufwendungen
Betriebskostenzuschüsse
Kreisumlage
Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Sonstige Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit)

16 Sonstige ordentlich Aufwendungen 
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit)
Steuern und Versicherungen
Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.
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Aus- und Fortbildung
Mieten und Pachten

17 Ordentliche Aufwendungen 
18 Ordentliches Ergebnis 
19 Finanzerträge 

Zinserträge
Finanzerträge aus Beteiligungen

20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 
Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten

21 Finanzergebnis 
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

(Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses) 
23 Außerordentliche Erträge 

Erträge, welche nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen
24 Außerordentliche Aufwendungen 

Aufwendungen, welche nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen
25 Außerordentliches Ergebnis 
26 Jahresergebnis 

(Summe des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses. Ein positiver Betrag stellt einen Überschuss, ein 
negativer Betrag einen Fehlbetrag dar) 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 
31 Verrechnungssaldo 

(der Saldo erhöht bzw. mindert direkt die allgemeine Rücklage) 

3.5 Erläuterungen Finanzrechnung 

In der Finanzrechnung sind gem. § 39 GemHVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt: 

BAB-
Zeile

Bezeichnung

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit; hier werden die zahlungswirksamen 
Vorgänge aus der Ergebnisrechnung dargestellt) 

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Allgemeine Investitionszuwendungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (18)
Maßnahmenbezogen Investitionszuwendungen (18)
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (19)
Veräußerung von Anteilsrechten, Geldmarkt- und Kapitalmarktpapieren (20)
Rückflüsse von Ausleihungen (22)

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Auszahlungen für Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen ((25)
Erwerb von Anteilsrechten, Geldmarkt- und Kapitalmarktpapieren (27)
Gewährung von Ausleihungen (29)

32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 
(Summe aus Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit) 

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 
(Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und Saldo aus Finanzierungstätigkeit) 

41 Liquide Mittel 
(Summe aus Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln, Anfangsbestand an Finanzmitteln und Änderung 
des Bestandes an fremden Finanzmitteln) 

3.6 Weitere Anhang-Angaben gem. §§ 43 und 44 GemHVO NRW 

3.6.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen 

Im Jahr 2016 sind keine beitragsfähigen Maßnahmen fertiggestellt worden.
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3.6.2 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen 

Zum Bilanzstichtag liegen für die Stadt Sundern Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften in Höhe von 

3.6.3 Abweichungen von der linearen Abschreibung und Anlagenabgänge 

Außerplanmäßige Abschreibungen 

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögens-
gegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
zu verrechnen. 
Die hier entstandenen Aufwendungen sind analog mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 

3.6.4 Verringerung der allgemeinen Rücklage 

Verrechnungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung 
nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.  

Bestand allgemeine Rücklage zum 01.01.2016 
+ verrechnete Erträge
- verrechnete Aufwendungen

= Bestand allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 
- Jahresfehlbetrag 2016

= Eigenkapital zum 31.12.2016 

Die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Sundern stellt sich auf Grundlage der Plandaten 2018 wie folgt 
dar: 

3.6.5 Kostenrechnende Einrichtungen 

Zum Bilanzstichtag wurde in den kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung (-
Wochenmarkt (-
Teilbereichen der Nutzungsrechtsgebühren (- ung (-13 
Gebühren für Einebnungen (-  der Bestattungsgebühren 

Stichtag Daten Jahresergebnis Verrechnungs-
saldo

Allgemeine 
Rücklage Eigenkapital

31.12.2012 Ist
31.12.2013 Ist
31.12.2014 Ist
31.12.2015 Ist
31.12.2016 Plan
31.12.2017 Plan
31.12.2018 Plan
31.12.2019 Plan
31.12.2020 Plan
31.12.2021 Plan
31.12.2022 Plan

Stand: Plan 2018
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Stand am 31.12. des 
Vorjahres

Zugänge
im HH-Jahr

Abgänge
im HH-Jahr

Umbuchungen im 
HH-Jahr

Stand am 31.12 des 
Jahres

Stand am 01.01. 
des Jahres

Abschrei- 
bungen im 
HH-Jahr

Abgänge 
Abschrei-
bungen

Zuschrei-
bungen im 
HH-Jahr

kumulierte
Abschreibungen 

(auch aus Vorjahren)

am 31.12. des
HH-Jahres

am 31.12. des
Vorjahres

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9

+ - + / - - + -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 263.049,10 23.198,24 0,00 0,00 286.247,34 135.006,10 19.638,24 0,00 0,00 154.644,34 131.603,00 128.043,00
2. Sachanlagen 227.492.184,80 2.380.332,85 -403.176,79 0,00 229.469.340,86 42.392.404,26 5.744.563,75 162.556,95 0,00 47.974.411,06 181.494.929,80 185.099.780,54

26.772.130,48 161.917,80 -322,50 0,00 26.933.725,78 1.639.800,66 264.386,09 0,00 0,00 1.904.186,75 25.029.539,03 25.132.329,82
2.1.1 Grünflächen 11.917.718,17 161.917,80 -322,50 0,00 12.079.313,47 1.639.381,44 264.321,09 0,00 0,00 1.903.702,53 10.175.610,94 10.278.336,73
2.1.2 Ackerland 374.286,68 0,00 0,00 0,00 374.286,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.286,68 374.286,68
2.1.3 Wald, Forsten 11.564.048,52 0,00 0,00 0,00 11.564.048,52 419,22 65,00 0,00 0,00 484,22 11.563.564,30 11.563.629,30
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.916.077,11 0,00 0,00 0,00 2.916.077,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.916.077,11 2.916.077,11

78.620.697,82 0,00 0,00 0,00 78.620.697,82 13.898.113,81 1.816.944,00 0,00 0,00 15.715.057,81 62.905.640,01 64.722.584,01
2.2.1 Kindertageseinrichtungen 4.715.724,59 0,00 0,00 0,00 4.715.724,59 1.162.271,30 155.398,00 0,00 0,00 1.317.669,30 3.398.055,29 3.553.453,29
2.2.2 Schulen 39.460.077,64 0,00 0,00 0,00 39.460.077,64 6.356.616,64 848.265,00 0,00 0,00 7.204.881,64 32.255.196,00 33.103.461,00
2.2.3 Wohnbauten 828.313,64 0,00 0,00 0,00 828.313,64 214.300,64 26.800,00 0,00 0,00 241.100,64 587.213,00 614.013,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude 33.616.581,95 0,00 0,00 0,00 33.616.581,95 6.164.925,23 786.481,00 0,00 0,00 6.951.406,23 26.665.175,72 27.451.656,72

111.218.367,00 286.253,43 -299.074,70 595.348,20 111.800.893,93 22.927.727,19 3.044.385,84 79.912,51 0,00 25.892.200,52 85.908.693,41 88.290.639,81
2.3.1 Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens 16.540.462,77 42.414,89 -646,50 48.761,69 16.630.992,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.630.992,85 16.540.462,77
2.3.2 Brücken und Tunnel 3.305.417,21 2.850,60 0,00 0,00 3.308.267,81 437.552,21 61.887,60 0,00 0,00 499.439,81 2.808.828,00 2.867.865,00
2.3.3 Gleisanlagen mit 
Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen 11.311,40 0,00 0,00

0,00
11.311,40 1.377,40 324,00 0,00 0,00 1.701,40 9.610,00 9.934,00

2.3.5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen 
und Verkehrslenkungsanlagen 89.656.283,99 237.520,82 -297.428,20 447.891,14 90.044.267,75 22.002.281,95 2.908.109,75 79.037,51 0,00 24.831.354,19 65.212.913,56 67.654.002,04
2.3.6 Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 1.704.891,63 3.467,12 -1.000,00 98.695,37 1.806.054,12 486.515,63 74.064,49 875,00 0,00 559.705,12 1.246.349,00 1.218.376,00

1.960.105,93 0,00 0,00 0,00 1.960.105,93 254.646,93 88.403,00 0,00 0,00 343.049,93 1.617.056,00 1.705.459,00
27.666,33 0,00 0,00 0,00 27.666,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.666,33 27.666,33

4.979.977,06 648.996,67 -76.849,11 242.505,54 5.794.630,16 2.602.688,99 346.793,41 76.813,82 0,00 2.872.668,58 2.921.961,58 2.377.288,07
3.302.927,27 148.376,24 -15.138,25 0,00 3.436.165,26 1.069.426,68 183.651,41 5.830,62 0,00 1.247.247,47 2.188.917,79 2.233.500,59

610.312,91 1.134.788,71 -11.792,23 -837.853,74 895.455,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895.455,65 610.312,91
3. Finanzanlagen 29.670.427,40 102.219,26 -12.629,91 0,00 29.760.016,75 416.000,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 29.344.016,75 29.254.427,40

2.109.001,00 0,00 -1,00 0,00 2.109.000,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 1.693.000,00 1.693.001,00
330.970,82 0,00 0,00 0,00 330.970,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.970,82 330.970,82

26.823.892,37 0,00 0,00 0,00 26.823.892,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.823.892,37 26.823.892,37
277.257,84 102.219,26 0,00 0,00 379.477,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.477,10 277.257,84

129.305,37 0,00 -12.628,91 0,00 116.676,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.676,46 129.305,37
3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen 129.305,37 0,00 -12.628,91 0,00 116.676,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.676,46 129.305,37

Summe 257.425.661,30 2.505.750,35 -415.806,70 0,00 259.515.604,95 42.943.410,36 5.764.201,99 162.556,95 0,00 48.545.055,40 210.970.549,55 214.482.250,94

Anlagevermögen

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen

3.7 Anlagenspiegel 2016  
Buchwert

2.1 Unbebaute Grundstücke und 

2.2 Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte

2.3 Infrastrukturvermögen

2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
2.6 Maschinen und technische Anlagen, 
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
3.5 Ausleihungen

2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
3.2 Beteiligungen
3.3 Sondervermögen



bis zu 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5

1.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen 2.909.497,23 2.763.558,78 96.283,85 49.654,60 2.807.495,81

1.1 Gebühren 124.520,59 115.019,86 2.437,80 7.062,93 215.481,46
1.2 Beiträge 13.197,15 7.610,15 5.587,00 0,00 17.985,09
1.3 Steuern 616.373,35 512.935,08 62.295,53 41.142,74 504.880,21
1.4 Forderungen aus Transferleistungen 112.320,83 112.320,83 0,00 0,00 120.305,86
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.043.085,31 2.015.672,86 25.963,52 1.448,93 1.948.843,19
2. Privatrechtliche Forderungen 635.686,23 635.418,95 267,28 0,00 385.948,11
2.1 gegenüber dem privaten Bereich 373.544,28 373.277,00 267,28 0,00 382.194,11
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen 41.392,08 41.392,08 0,00 0,00 1.877,00
2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 gegen Sondervermögen 220.749,87 220.749,87 0,00 0,00 1.877,00

3. Summe aller Forderungen 3.545.183,46 3.398.977,73 96.551,13 49.654,60 3.193.443,92

3.8 Forderungsspiegel 31.12.2016

Art der Forderungen

Gesamtbetrag des 
Haushaltsjahres 

31.12.16

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 
des Vorjahres 

31.12.15
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Lfd. 
Nr. Bezeichnung Bestands-

konto
Gesamtbetrag 

Vorjahr
Gesamtbetrag 

Jahresende

31.12.2015 Zuführung
Inanspruch-

nahme Auflösung
Korrektur

Aktiv/Passiv 31.12.2016
5 Pensionsrückstellungen Aktive 2511 10.826.443,00 824.614,00 0,00 0,00 506.478,00 11.144.579,00
6 Pensionsrückstellungen Passive 2511 10.876.840,00 58.220,21 417.782,21 130.589,00 506.478,00 10.893.167,00
7 Beihilferückstellung Aktive 2512 3.053.852,00 291.858,00 0,00 0,00 146.765,00 3.198.945,00
8 Beihilferückstellung Passive 2512 3.339.549,00 61.852,00 0,00 54.402,00 146.765,00 3.493.764,00
9 Rückstellung gem. § 107b Beamten VG 28111 108.300,00 86.988,00 0,00 0,00 195.288,00
12 Gleitzeit/ Überstunden 28111 202.430,93 20.392,73 0,00 0,00 222.823,66
13 Ausstehender Urlaub 28111 445.388,40 0,00 40.998,70 0,00 404.389,70
20 Entfernungsverpflichtungen ("Pächterrückst.") 281199 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00
36 Sanierung Schulgebäude Endorf oder Stockum 2711 201.417,89 0,00 0,00 0,00 201.417,89
46 Drohende Prozesskosten 281199 13.105,03 0,00 0,00 13.105,03 0,00
47 Verlustabdeckung Freibadbetrieb Amecke (2010) 281199 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
48 Prüfung Gesamtabschluss 2010 281199 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
49 Beratung Gesamtabschluss 2010 281199 2.160,87 0,00 0,00 0,00 2.160,87
50 Überörtliche Prüfung GPA 281199 58.587,00 15.000,00 4.673,50 0,00 68.913,50
51 Pensionsrückstellungen Beamte KDVZ 281199 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
52 Dachsanierung Franz-Josef-Tigges-Platz 2711 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
55 Raumluftsanierung Realschule 2711 5.972,13 0,00 1.978,38 0,00 3.993,75
70 Verlustausgleich Auftragsgeschäfte Sorpesee GmbH 281199 187.203,51 98.000,00 78.000,00 0,00 207.203,51
71 Dachsanierung Amecke FWGH 2711 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
72 Bodenbeläge Rathaus 2711 150.000,00 0,00 142.519,43 0,00 7.480,57
74 Hövel KiGa Dachsanierung 2711 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
75 Stockum TH Schwingboden 2711 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
76 Dachlastalarmierung FWGH Sundern 2711 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
77 Rückzahlung BK-Zuschüsse Kitas 281199 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00
78 Rettungsweg Kita Westenfeld 2711 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
79 Klemmschutz 2711 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
80 Platzdeckenrenovation Sportplatz Schulzentrum 2711 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
81 Rückzahlung Landeszuschüsse 281199 62.000,00 0,00 34.050,27 27.949,73 0,00
82 Beratung Jahresabschluss 2014 281199 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
83 Prüfung Jahresabschluss 2014 281199 17.000,00 0,00 12.248,67 4.751,33 0,00
85 Rückzahlung Landeszuschüsse KIBIZ 28111 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
86 Beratung Jahresabschluss 2015 281199 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
87 Prüfung Jahresabschluss 2015 281199 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
88 Altersteilzeit 28111 8.600,00 7.000,00 7.300,00 0,00 8.300,00
89 Leistungsentgelt 15, 2. Halbjahr 28111 86.357,70 0,00 86.357,70 0,00 0,00
90 Altersteilzeit 28111 23.500,00 29.500,00 10.100,00 0,00 42.900,00
92 Leistungsentgelt 16, 2. Halbjahr 28111 0,00 91.656,26 0,00 0,00 91.656,26
93 Drohende Verluste auf lfd. Verfahren RWE 281199 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

3.9.1 Rückstellungsspiegel A

Bewegung lfd. HHJ 2016



Lfd. 
Nr. Bezeichnung Bestands-

konto
Gesamtbetrag 

Vorjahr
Gesamtbetrag 

Jahresende

31.12.2015 Zuführung
Inanspruch-

nahme Auflösung
Korrektur

Aktiv/Passiv 31.12.2016
95 Prüfung Jahresabschluss 2016 281199 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
96 Prüfung Gesamtabschluss 2015 281199 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
97 Prüfung Gesamtabschluss 2016 281199 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Summen 30.388.507,46 2.198.081,20 859.008,86 288.797,09 31.438.782,71

Bewegung lfd. HHJ 2016



Lfd. 
Nr. Bezeichnung Bestands-

konto
Gesamtbetrag 

Jahresende
Gesamtbetrag 

Vorjahr

31.12.2016 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre
mehr als 5 

Jahre 31.12.2015
5 Pensionsrückstellungen Aktive 2511 11.144.579,00 0,00 0,00 11.144.579,00 10.826.443,00
6 Pensionsrückstellungen Passive 2511 10.893.167,00 0,00 0,00 10.893.167,00 10.876.840,00
7 Beihilferückstellung Aktive 2512 3.198.945,00 0,00 0,00 3.198.945,00 3.053.852,00
8 Beihilferückstellung Passive 2512 3.493.764,00 0,00 0,00 3.493.764,00 3.339.549,00
9 Rückstellung gem. § 107b Beamten VG 28111 195.288,00 0,00 0,00 195.288,00 108.300,00

12 Gleitzeit/ Überstunden 28111 222.823,66 222.823,66 0,00 0,00 202.430,93
13 Ausstehender Urlaub 28111 404.389,70 404.389,70 0,00 0,00 445.388,40
20 Entfernungsverpflichtungen ("Pächterrückst.") 281199 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00
36 Sanierung Schulgebäude Endorf oder Stockum 2711 201.417,89 201.417,89 0,00 0,00 201.417,89
46 Drohende Prozesskosten 281199 0,00 0,00 0,00 0,00 13.105,03
47 Verlustabdeckung Freibadbetrieb Amecke (2010) 281199 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
48 Prüfung Gesamtabschluss 2010 281199 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
49 Beratung Gesamtabschluss 2010 281199 2.160,87 0,00 2.160,87 0,00 2.160,87
50 Überörtliche Prüfung GPA 281199 68.913,50 0,00 68.913,50 0,00 58.587,00
51 Pensionsrückstellungen Beamte KDVZ 281199 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00
52 Dachsanierung Franz-Josef-Tigges-Platz 2711 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
55 Raumluftsanierung Realschule 2711 3.993,75 3.993,75 0,00 0,00 5.972,13
70 Verlustausgleich Auftragsgeschäfte Sorpesee GmbH 281199 207.203,51 78.000,00 129.203,51 0,00 187.203,51
71 Dachsanierung Amecke FWGH 2711 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
72 Bodenbeläge Rathaus 2711 7.480,57 0,00 7.480,57 0,00 150.000,00
74 Hövel KiGa Dachsanierung 2711 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
75 Stockum TH Schwingboden 2711 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
76 Dachlastalarmierung FWGH Sundern 2711 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
77 Rückzahlung Betriebskostenzuschüsse Kitas 281199 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
78 Rettungsweg Kita Westenfeld 2711 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
79 Klemmschutz 2711 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
80 Platzdeckenrenovation Sportplatz Schulzentrum 2711 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
81 Rückzahlung Landeszuschüsse Kibiz 281199 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
82 Beratung Jahresabschluss 2014 281199 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
83 Prüfung Jahresabschluss 2014 281199 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
85 Rückzahlung Landeszuschüsse Kibiz 28111 80.000,00 80.000,00 0,00
86 Beratung Jahresabschluss 2015 281199 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
87 Prüfung Jahresabschluss 2015 281199 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00

3.9.2 Rückstellungsspiegel B

mit einer Restlaufzeit von



Lfd. 
Nr. Bezeichnung Bestands-

konto
Gesamtbetrag 

Jahresende
Gesamtbetrag 

Vorjahr

31.12.2016 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre
mehr als 5 

Jahre 31.12.2015
88 Altersteilzeit 28111 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 8.600,00
89 Leistungsentgelt 15, 2. Halbjahr 28111 0,00 0,00 0,00 0,00 86.357,70
90 Altersteilzeit 28111 42.900,00 0,00 42.900,00 0,00 23.500,00
92 Leistungsentgelt 16, 2. Halbjahr 28111 91.656,26 91.656,26 0,00 0,00 0,00
93 Drohende Verluste aus lfd. Verfahren RWE 281199 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
95 Prüfung Jahresabschluss 2016 281199 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00
96 Prüfung Gesamtabschluss 2015 281199 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
97 Prüfung Gesamtabschluss 2016 281199 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

Summen 31.438.782,71 1.007.281,26 1.185.758,45 29.245.743,00 30.388.507,46

mit einer Restlaufzeit von



bis zu 1  
Jahr

1 bis 5  
Jahre

mehr als 
5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 24.919.810,87 1.943.509,95 7.269.236,81 15.707.064,11 26.891.069,93

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 10.383.357,00 792.759,39 2.698.381,31 6.892.216,30 11.207.190,13

2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 vom Land 146.111,15 12.802,53 20.030,87 113.277,75 162.294,07

2.4.3 von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 10.237.245,85 779.956,86 2.678.350,44 6.778.938,55 11.044.896,06

2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- 
rechnungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 14.536.453,87 1.150.750,56 4.570.855,50 8.814.847,81 15.683.879,80

2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 14.536.453,87 1.150.750,56 4.570.855,50 8.814.847,81 15.683.879,80

2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 30.950.000,00 10.950.000,00 20.000.000,00 0,00 32.150.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 30.950.000,00 10.950.000,00 20.000.000,00 0,00 32.150.000,00

4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 628.621,58 628.621,58 0,00 0,00 924.539,50

6. 53.108,56 53.108,56 0,00 0,00 47.319,05
7. 5.049.218,27 5.049.218,27 0,00 0,00 3.447.647,68
8. 1.584.629,13 1.507.259,13 77.370,00 0,00 896.430,18
9. 63.185.388,41 20.131.717,49 27.346.606,81 15.707.064,11 64.357.006,34

Nachrichtlich anzugeben:

3.662.237,33 0,00 0,00 3.662.237,33 3.791.436,06

Sonstige Verbindlichkeiten
Summe aller Verbindlichkeiten

vom öffentlichen Bereich

vom privaten Kreditmarkt

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Erhaltene Anzahlungen

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 
Sicherheiten (Bürgschaften)

3.10 Verbindlichkeitenspiegel 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag 
des

Haushalts-jahres
31.12.2016

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 
des 

Vorjahres 
31.12.15

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

von verbundenen Unternehmen

von Beteiligungen

von Sondervermögen

vom öffentlichen Bereich

vom privaten Kreditmarkt

Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung
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44366/16-pdf Anlage 4  

Rechtliche und steuerliche Grundlagen 

A. Darstellung der rechtlichen Verhältnisse 

Name: Stadt Sundern 

Hauptsatzung: Im aktuellen Haushaltsjahr galt die Hauptsatzung, die durch den Rat 

der Stadt Sundern am 19. Juni 2013 beschlossen wurde. Die letzte Ak-

tualisierung erfolgte durch den Rat der Stadt Sundern am 11. Mai 2017. 

Haushaltsjahr: Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.  

Bürgermeister: Herr Ralph Brodel (ab 22.10.2015) 

Rat: Dem Rat der Stadt Sundern gehören in der Wahlperiode von 2014 bis 

2019 insgesamt 38 Ratsmitglieder an.  

Es gilt die Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Sundern vom 

13. November 2014. 

Die Namen der gewählten Mitglieder des Rates sind in dem als Anla-

ge 2 beigefügten Lagebericht unter Beachtung des § 95 Abs. 2 GO 

NRW benannt.  

B. Darstellung der steuerlichen Verhältnisse 

Die Stadt Sundern ist als juristische Person des öffentlichen Rechtes gemäß § 1 Abs. 1 KStG le-

diglich mit ihren Betrieben gewerblicher Art unbeschränkt steuerpflichtig. 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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